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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung einer mit einem Dekor ausgerüsteten Trägerplatte

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist ein
Verfahren zur Herstellung einer mit einem Dekor ausgerüs-
teten Trägerplatte als Bestandteil einer Wand- und/oder De-
ckenverkleidung und/oder Trockenbauwand. Dabei wird ei-
ne Trägerplatte mit einer Papierauflage kaschiert. Die Pa-
pierauflage wird mit Bildern und/oder einem Grafikmuster
ausgerüstet. Erfindungsgemäß werden die Bilder und/oder
das Grafikmuster durch ein Digitaldruckverfahren auf die Pa-
pierauflage aufgebracht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung einer mit einem Dekor ausgerüsteten Träger-
platte als Bestandteil einer Wand- und/oder Decken-
verkleidung und/oder einer Trockenbauwand, wo-
nach eine Trägerplatte mit einer Papierauflage ka-
schiert wird und wonach die Papierauflage mit Bildern
und/ oder einem Grafikmuster ausgerüstet wird.

[0002] Bei einem Verfahren der eingangs
beschriebenen Ausprägung entsprechend der
DE 29 08 271 A1 wird so vorgegangen, dass eine
Gipskartonplatte mit einer beschichteten Ansichtssei-
te ausgerüstet wird. Die Ansichtsseite des Kartons
verfügt über eine Beschichtung, die als Lack bzw.
Einbrennlack ausgebildet ist oder sein kann. Auf die-
se Weise wird die Gipskartonplatte mit einer schüt-
zenden Beschichtung ausgerüstet.

[0003] Bei einem Verfahren zum Beschichten eines
Papiers als Überzugspapier für Gipsplatten entspre-
chend der DE 692 23 349 T2 wird mit einem Pigment-
schichtauftrag gearbeitet. Dadurch behält das Papier
im Wesentlichen seine anfängliche Farbe bei, wenn
es dem Licht ausgesetzt wird.

[0004] Im Rahmen der WO 2008/035186 A1 wird
ein Verfahren beschrieben, mit dessen Hilfe transpa-
rente Objekte dekorativ ausgerüstet werden können.
Dazu kommt eine UV-härtbare Tinte zum Einsatz,
die durch ein Tintenstrahlverfahren unter Berücksich-
tigung der herzustellenden Grafik aufgebracht wird.
Bei dem transparenten Material handelt es sich bei-
spielsweise um Glas.

[0005] Ein Verfahren zur Herstellung einer aus einer
Trägerplatte bestehenden Dekorplatte für die Dar-
stellung von Bildern oder Grafikmustern wird in der
WO 2011/ 113678 A2 vorgestellt. Hier wird die Trä-
gerplatte mit einer Kunststofffolie kaschiert. Die ka-
schierte Trägerplatte wird in einen Drucker zugeführt
und mit den Bildern oder Grafikmustern ausgerüstet.
Zum Abschluss erfährt die bedruckte Trägerplatte ei-
ne Versiegelung mit einem ein- oder mehrschichtigen
UV-härtbaren Lack.

[0006] Der Erfindung liegt das technische Problem
zugrunde, ein derartiges Verfahren so weiter zu ent-
wickeln, dass die Beschichtung einfach und schnell
vorgenommen werden kann und die Möglichkeit be-
steht, die Trägerplatte insgesamt nicht brennbar aus-
zugestalten. Zur Lösung dieser technischen Pro-
blemstellung ist ein gattungsgemäßes Verfahren im
Rahmen der Erfindung dadurch gekennzeichnet,
dass die Bilder und/oder das Grafikmuster durch ein
Digitaldruckverfahren auf die Papierauflage aufge-
bracht werden.

[0007] Mit Hilfe des Digitaldruckverfahrens können
Bild- und/oder Grafikdateien unmittelbar in Druckpi-
xel umgewandelt werden, die auf die Papieraufla-
ge aufgebracht werden. Hierzu arbeitet die Erfindung
typischerweise mit einem Tintenstrahldrucker oder
auch einem Laserdrucker. In beiden Fällen mag es
sich um sogenannte Flachbettdrucker handeln.

[0008] Dabei wird im Rahmen des Digitaldruckver-
fahrens meistens mit einer UV-härtbaren Tinte gear-
beitet. In diesem Fall ist der Digitaldrucker zum Auf-
bringen der Tinte regelmäßig mit einer oder mehreren
UV-Lichtquellen ausgerüstet, mit deren Hilfe die Tin-
te nach ihrem Auftrag ausgehärtet wird. Dabei mag
beispielsweise mit UV-Strahlung einer Leistung von
50 und mehr J/cm gearbeitet werden.

[0009] Nach vorteilhafter Ausgestaltung verfügt die
Papierauflage über eine Brandschutztränkung. D. h.,
als Papierauflage wird eine brandschutzgetränkte
Papierauflage eingesetzt.

[0010] Um diese herzustellen, werden entsprechen-
de Papiere mit Harzen bzw. Kunstharzen imprägniert
und lassen sich danach in der Regel unter Einwirkung
von Druck und Hitze mit der Trägerplatte verpressen.
D. h., die Papierauflage wird regelmäßig im Zuge ei-
nes Heißpressverfahrens auf die Trägerplatte aufka-
schiert. Typische Beschichtungsverfahren sind das
sogenannte Hochdruck-Laminierverfahren oder kon-
tinuierliche Laminierverfahren. Als geeignete Harze
bzw. Kunstharze können duroplastische Harze ein-
gesetzt werden, die in wässriger Dispersion verarbei-
tet werden, beispielsweise Phenolharze. Außerdem
können Brandschutz-Additive zugesetzt werden, um
die brandhemmenden Eigenschaften des Papiers
darzustellen bzw. zu erhöhen. Beispiele für solche
Flammschutz- oder Brandschutzadditive sind Alumi-
nium-Trihydrat, Chloropren-Latex oder Mischungen
aus Carbamiden, organischen Sulfonsäuren und an-
organischen Salzen.

[0011] Auf diese Weise kann die Trägerplatte ins-
gesamt als Brandschutzplatte ausgelegt werden und
genügt der Baustoffklasse A2 bzw. A2-S1 DO ent-
sprechend der Klassifizierung nach DIN EN 13501-1
aus dem Jahr 2007, Abschnitt 11.7. Folgerichtig kön-
nen entsprechend hergestellte Trägerplatten beson-
ders vorteilhaft als Trockenbauprodukte eingesetzt
werden.

[0012] Die Papierauflage mit dem aufgebrachten Di-
gitaldruck kann anschließend versiegelt werden. Da-
bei kann mit einer Versiegelung dergestalt gearbei-
tet werden, dass ein als Hotmelt aufgebrachter Lack
und insbesondere Klarlack aufgetragen wird. Alter-
nativ oder zusätzlich kann auch mit einem UV-härt-
baren Klarlack gearbeitet werden. In diesem Fall ist
es denkbar, mit der Druckeinheit zunächst das jewei-
lige Bild und/oder das Grafikmuster auf die Papier-
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auflage aufzubringen, und zwar unter Rückgriff bei-
spielsweise auf UV-härtbare Tinte. Diese Tinte wird
dann anschließend mit der einen oder den mehre-
ren der Druckeinheit zugeordneten UV-Lichtquellen
ausgehärtet. In vergleichbarer Weise lässt sich dann
anschließend mit dem Drucker bzw. der Druckein-
heit bzw. einer zusätzlichen Lackiereinheit der frag-
liche UV-härtbare Klarlack zur Versiegelung aufbrin-
gen. Für die UV-Härtung des Klarlackes können dann
erneut die eine oder die mehreren UV-Lichtquellen
der Druckeinheit sorgen.

[0013] Bei der Trägerplatte handelt es sich typi-
scherweise um eine Gipskartonplatte und/oder ei-
ne Gipsfaserplatte. Bei einer Gipskartonplatte bzw.
Gipskarton-Bauplatte handelt es sich um Platten mit
beidseitiger Kartonage, zwischen denen eine Gips-
lage aufgenommen wird. Solche Gipskartonplatten
lassen sich brandhemmend ausrüsten, beispielswei-
se entsprechend der Feuerwiderstandsklasse F90.
Dazu wird meistens auf spezielle Gipskartonfeuer-
schutzplatten zurückgegriffen.

[0014] Gipsfaserplatten werden analog zu Gipskar-
tonplatten ebenfalls im Innen- bzw. Trockenbau ein-
gesetzt. In diesem Fall kommen mit Fasern armier-
te Gipsplatten ohne Kartonbeschichtung zum Ein-
satz. Um solche Gipsfaserplatten für den anschlie-
ßenden Druck vorzubereiten, wird im Rahmen der Er-
findung die Papierauflage aufkaschiert. Die Papier-
auflage fungiert zugleich als Grundierungsuntergrund
für die aufzutragende Farbe und sorgt ergänzend da-
für, dass die Farbe nicht in die Gipsfaserplatte ein-
dringt. Als Fasern für die Armierung können beispiels-
weise Glas- oder Cellulosefasern eingesetzt werden.

[0015] Die Papierauflage verfügt im Allgemeinen
über ein Flächengewicht von ca. 40 g/m2 bis 60 g/m2.
Die Stärke der Papierauflage ist regelmäßig im Be-
reich von ca. 0,1 bis 0,2 mm angesiedelt. Für die Trä-
gerplatte beobachtet man im Allgemeinen eine Mate-
rialstärke von ca. 10 mm bis 30 mm. Außerdem ver-
fügt die Trägerplatte typischerweise über ein spezifi-
sches Gewicht von ca. 1000 kg/m3 bis ca. 1500 kg/
m3.

[0016] Als weitere Besonderheit kann die Papier-
platte inklusive Papierauflage mit dem aufgebrach-
ten Druck bzw. den aufgebrachten Bildern insge-
samt schalldämmend ausgelegt werden. Dazu wird
die Trägerplatte inklusive Papierauflage – vor und/
oder nach dem Druck – mit Löchern, Schlitzen oder
dergleichen ausgerüstet. Diese Löcher, Schlitze oder
dergleichen können ein- und/oder beidseitig in die
fragliche Trägerplatte eingebracht werden.

[0017] In beiden Fällen sorgen die Löcher bzw.
Schlitze dafür, dass die Oberfläche der solcherma-
ßen modifizierten Trägerplatte in gezielter Weise zer-
klüftet wird und somit auftreffenden Schall nicht re-

flektiert bzw. in ganz verschiedenen Richtungen re-
flektiert, woraus sich die schalldämmende Wirkung
erklärt.

[0018] Bei Rückgriff auf Gipsfaserplatten verfügt die
Trägerplatte über eine besonders harte und hoch-
dichte Auslegung, kann folglich auch für härteste
Beanspruchungen eingesetzt werden. In jedem Fall
ist die Trägerplatte baubiologisch unbedenklich und
lässt sich problemlos entsorgen. Durch den Auftrag
einer ein- oder mehrschichtigen Versiegelung auf die
bedruckte Papierauflage erfährt der Druck bzw. er-
fahren die Bilder und/oder das Grafikmuster zusätz-
lich einen einwandfreien Schutz vor mechanischer
Beschädigung, so dass eine besonders langlebige
Ausrüstung beobachtet wird.

[0019] Im Ergebnis wird ein Verfahren zur Herstel-
lung einer mit einem Dekor ausgerüsteten Träger-
platte beschrieben, mit dessen Hilfe Trägerplatten
aus beispielsweise Gipskartonplatten und/oder Gips-
faserplatten direkt mit Bildern oder Grafikmustern be-
druckt werden können. Dadurch lassen sich praktisch
beliebige Motive auf derartige Trägerplatten aufbrin-
gen und können auf diese Weise im Innenbereich
von Gebäuden besondere Akzente gesetzt werden.
Denn mit Hilfe derartiger Trägerplatten lassen sich
beispielsweise Wände oder auch Decken verkleiden.
Darüber hinaus eignen sich die erfindungsgemäßen
Trägerplatten zur ganz oder teilweisen Darstellung
einer Trockenbauwand. Dabei wird man meistens
mit Techniken arbeiten, die eine kantenbeschädi-
gungsfreie Verbindung der einzelnen Trägerplatte zu
beispielsweise einer Trockenbauwand ermöglichen.
Hierin sind die wesentlichen Vorteile zu sehen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer mit einem De-
kor ausgerüsteten Trägerplatte als Bestandteil einer
Wand- und/oder Deckenverkleidung und/oder einer
Trockenbauwand, wonach eine Trägerplatte mit ei-
ner Papierauflage kaschiert wird, und wonach die Pa-
pierauflage mit Bildern und/oder einem Grafikmuster
ausgerüstet wird, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bilder und/ oder das Grafikmuster durch ein Digi-
taldruckverfahren auf die Papierauflage aufgebracht
werden.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Digitaldruckverfahren mit UV-
härtbarer Tinte arbeitet.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Papierauflage mit dem aufge-
brachten Digitaldruck versiegelt wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Versiegelung ein als Hotmelt auf-
gebrachter Lack fungiert und/oder ein UV-härtbarer
Lack aufgebracht wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass als Trägerplatte ei-
ne Gipskarton- und/oder Gipsfaserplatte eingesetzt
wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte als
Brandschutzplatte ausgebildet ist.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass als Papierauflage ei-
ne Grundierpapierauflage eingesetzt wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Papierauflage ei-
ne Brandschutztränkung aufweist.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Papierauflage ein
Flächengewicht von ca. 40 g/m2 bis ca. 60 g/m2 auf-
weist und eine Stärke von ca. 0,1 bis 0,2 mm.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte mit
einer Materialstärke von ca. 10 mm bis 30 mm aus-
gerüstet wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte ein
spezifisches Gewicht von ca. 1000 kg/m3 bis 1500 kg/
m3 aufweist.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Papierauflage im

Zuge eines Heißpressverfahrens auf die Trägerplatte
aufkaschiert wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte inklu-
sive Papierauflage schalldämmend ausgelegt ist und
hierzu Löcher, Schlitze oder dergleichen Einformun-
gen ein- und/oder beidseitig eingebracht werden.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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